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Bürgerversammlung des
2^ , Stadtbezirkes am^ .

Betreff (Wiederholung von Seite 1 - bitte nur 1 Thema pro Wortmeldebogen)

Antrag (Bitte formulieren Sie so, dass mit "ich stimme zu" oder "ich stimme nicht zu" abgestimmt 
werden kann) oder Anfrage:

Räum für Vermerke des Direktoriums -bitte nicht beschriften;

me Gegenstimme angenommen mitMehrheit angenommen,:

mit Mehrhoitabgelehnt:ohne Gegenstimme äbgelehnt

-2
Textfeld fürKontaktääten
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München, 26.03.2019

Antrag:

Thema:
Die Gartenstadt Obermenzing und Ihre Nachverdichtung 

oder von der Gartenstadt zur Bauträgerstadt

Die Bürgerversammlung wird gebeten, folgende Empfehlung zu beschließen:

Die LH München wird aufgefordert für ganz Obermenzing bzw. für die einzelnen Viertel in 
Obermenzing jeweils einen Bebauungsplan aufzustellen; folgende Mindestvorgaben 
sollten darin enthalten sein:

1: Eine Vergrößerung der Abstandsflächen zwischen Nachbargebäuden.

2: Pro 300 m2, nach der Neubebauung, ein Baum. Auch wenn vorher kein Baum 
stand. Wobei Hochstämme von Obstbäumen als Pflichtbäume zugelassen werden 
sollen. (Thema: „ Rettet die Bienen“)

3: Das Baurecht darf nicht linear mit der Grundstücksgröße steigen.

4: Ein gewisser Prozentanteil des Grundstücks muss Grünfläche bleiben, wobei die 
oft meterlangen Zufahrten mit ihrer oftmals totalen Versiegelung der Bodenfläche 
zu berücksichtigen sind.

5: Auf Höhen von Einfriedungen ist zu achten. Eine völlige Abschottung durch 
Mauern, Zäune oder gar Bastmatten darf nicht erfolgen. Dies widerspricht dem 
Gartenstadtcharakter.

6: Öffentlicher Baumbestand an den Straßen darf nicht als Folge unachtsamer 
Baugenehmigungen entfernt werden. Diese Bäume sind Gemeingut. ( Mit diesen 
Fällungen einzelner Bäume würden auch hier Präzidenzfälle geschaffen werden 

und so weitere Fällungen nach sich ziehen)
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München, 25. 04.17

Antrag

Thema: Die Gartenstadt Obermenzing und ihre Nachverdichtung

Die Bürgerversammlung wird gebeten, folgende Empfehlung zu beschließen:

Die LH München wird aufgefordert, für ganz Obermenzing bzw. für die einzelnen Viertel in

Obermenzing jeweils einen Bebauungsplan aufzustellen; folgende Mindestvorgaben sollten darin

enthalten sein:

1. Keine weitere Reduzierung der Abstandsflächen zwischen Nachbargebäuden.

2. Pro 300m2 ein Baum.

3. Das Baurecht darf nicht linear mit der Grundstücksgröße steigen.

4. Ein gewisser Prozentanteil des Grundstücks muss Grünfläche bleiben, wobei die 

oft meterlangen Zufahrten, mit ihrer totalen Versiegelung der Bodenflächen, zu 

bedenken sind.

5. Auf Höhen von Einfriedungen ist zu achten. Eine völlige Abschottung durch Zäune und 

Mauern darf nicht erfolgen. Dies widerspricht dem Gartenstadtcharakter.
6. Öffentlicher Baumbestand an Straßen darf nicht, als Folge unachtsamer Baugenehmigungen 

von Behörden, entfernt werden. Diese Bäume sind Allgemeingut (Mit Fällung einzelner 

Bäume würden auch hier Präzedenzfälle geschaffen werden und so weitere Fällungen nach 

sich ziehen).

„Wir brauchen in Obermenzing nicht nur Wohnräume, sondern auch Lebensräume".
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Bürgerversammlung des Stadtbezirkes am

Betreff (Wiederholung von Seite 1 - bitte nur 1 Thema pro Wortmeldebogen)

Antrag (Bitte formulieren Sie so, dass mit "ich stimme zu" oder "ich stimme nicht zu" abgestimmt 
werden kann) oder Anfrage:

Raurh fürVermerke des;: Direktoriums- bitte nicht beschriften -y

tihne Gegenstimme angenommen^ 

ohne Gegenstimme abgelehnt

mit Mehrheit angenommen 

mit Mehrheit abgelehnt

-2
[Textfeld für kontaktdaten
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An die

Bürgerversammlung Obermenzing 26. März 2019

Obermenzinger Grünflächenverein fordert Anwendung der 
städtebaulichen Erhaltungssatzung auch für das nördlich der 
Verdistraße gelegene Obermenzing

Der Verein zur Schaffung und Erhaltung von Grünflächen in Obermenzing 
(„Grünflächenverein OM") begrüßt ausdrücklich die Aufstellung und 
Evaluierung von Rahmenplänen für Münchner Stadtviertel mit 
Gartenstadtcharakter. Besonders freut uns die Empfehlung in der 
Beschlussvorlage des Planungsreferats Nr. 14-20/ V12716 „Gartenstädte - 
Erhalt des Charakters und bauliche Entwicklung - Rahmenplanungen", die 
Ziele der Rahmenpläne dann durch die Aufstellung einfacher 
Bebauungspläne (Baulinien und-grenzen) auch durchzusetzen.

In die Rahmenpläne muss aber auf alle Fälle noch eine Empfehlung zu 
Maßnahmen für den Erhalt und/oder die Schaffung naturnaher Gärten 
aufgenommen werden. Die Biodiversität ist in den Gartenstadtgebieten 
naturgemäß sehr hoch, was va. an den naturnah gestalteten Gärten und 
den verwilderten Bereichen größerer Gärten liegt. Auch wegen der 
Stadtökologie müssen deshalb Vorgartenbereiche, Grenzbereiche mit 
Großbäumen und grüne Rückräume erhalten werden, so wie es in den 
Rahmenplänen auch formuliert ist.

Indes haben wir überhaupt kein Verständnis für die erneut abschlägige 
Beurteilung der städtebaulichen Erhaltungssatzung durch das Münchner
Planungsreferat.



Viele deutsche Städte wenden dieses Instrument mit Erfolg an. Nur die LH 
München ist nach wie vor nicht bereit, dessen Einsatz zum Schutz unserer 
Gartenstadtgebiete überhaupt ernsthaft zu prüfen und dann dem hiesigen 
Stadtrat vorzuschlagen. Kurzum: Was in vielen anderen Städten seit 
Jahren erfolgreich und gängig ist, kann auch für die bayerische 
Landeshauptstadt nicht per se falsch sein und ohne ernsthafte Prüfung 
weiterhin schlicht abgelehnt werden! Ja, es erhärtet sich der Eindruck, 
dass städtebauliche Erhaltungssatzungen als forciertes Baugeschehen 
sicher erschwerende Instrumente von der LH München einfach nicht 
gewollt sind, weil es dann sicher zu deutlich mehr Schwierigkeiten käme 
und die hohe Zahl einfach zu genehmigender Nachverdichtungen sich 
dann nicht mehr so leicht erreichen lässt.

Das Münchner Planungsreferat und dessen Lokalbaukommission wollen 
schlicht das Bauen von Wohnungen um jeden Preis und nehmen keinerlei 
Rücksicht auf Gartenstadtviertel, unser Grünflächenverein stattdessen will 
den Erhalt und das Bewahren von Stadt- und Lebensqualität in 
Obermenzing sicherstellen und dazu eine maßvolle und wohl überlegte 
Nachverdichtung! Wir brauchen nicht nur Wohnräume, sondern auch 
Lebensräume!

Die Anwendung der städtebaulichen Erhaltungssatzung eröffnete indes 
dem Münchner Planungsreferat die Möglichkeit, Bauunternehmungen wie 
privaten Bauherrn zu einem verträglicherem Umgang mit gewachsenen 
baulichen wie natürlichen Strukturen in unseren Münchner Stadtviertel zu 
„ermutigen". Der Erhalt eines lebenswerten Ortsbildes, einer besseren 
Klimaanpassung sowie der Erhalt von Biodiversität und Biomasse auf 
öffentlichen Grünflächen wie in privaten Gärten wären die (Er)Folge.

Deshalb fordere und beantrage ich auch namens de 
Grünflächenvereins Obermenzing, die heutige Bürgerversammlung 
möge beschließen:

Die LH München wird aufgefordert, auch für das nördlich der 
Verdistraße, beidseitig der Bahnstrecke München-Ingolstadt 
gelegene Obermenzing die städtebauliche Erhaltungssatzung 
anzuwenden.

L0 v'V V'sS—
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Bürgerversammlung des . Stadtbezirkes am

Betreff (Wiederholung von Seite 1 - bitte nur 1 Thema pro Wortmeldebogen):

Antrag (Bitte formulieren Sie so, dass mit "ich stimme zu" oder "ich stimme nicht zu" abgestimmt 
werden kann) oder Anfrage:

i ■
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Anlage 14



■V

Burgerversämmlüng y^A-Kj-

Die Stadt möge einen Bebauungsplan für das „ehemalige“ Gebiet 
„Gartenstadt Laim“ erlassen.

Die Verwaltung möge sich unverzüglich und mit Nachdruck an die 
Arbeit machen und innerhalb der regulären Veränderungssperre 
(zwei Jahre) zum Abschluss bringen.

Der Bebauungsplan muss ausgewogen sein: eine sinnvolle 
nachhaltige Entwicklung beschreiben und gleichzeitig die 
Bautätigkeit beschränken. Die Gartenflächen müssen erhalten 
bleiben und Entwicklungen nach oben (möglicherweise sogar 
zweistöckig) zugelassen aber klar beschränkt werden. ..
Bei der Erstellung werden die Betroffenen eingebunden.
Er ist daher akzeptiert, belastbar und sichert die Zukunft.



Bürgerversammlung des 25. Stadtbezirks am 19.11.2019

Betreff - Antrag
Gegen Bebauungsplan Nr. 748 in Laim, Erhaltung des Gartenstadtcharakters

Antrag zum Themengebiet Umwelt/ Grünflächen

Es geht um das städtische Grundstück zwischen Geßler- und Geigerstr., ein kleines Biotop zwischen 
den Gärten. Hier wird gerade die Machbarkeit einer Bebauung geprüft. Diese Grünfläche liegt im 
Gebiet, das der Stadtrat als schützenswerte Gartenstadt festgelegt hat. Die Absicht dieser 
Rahmenplanung sollte sein, den Gartenstadtcharakter und die ökologische Qualität, der durch die 
unbebauten, rückwärtigen Grundstücksteile gegeben ist, zu erhalten. Die Stadt als 
Grundstückseigentümer kann sich nicht darauf berufen, dass sie eine renditeträchtige Verwertung 
des Grundstückes nicht verhindern könnte; es liegt in ihrer Hand das Grundstück als Biotop weiterhin 
zu erhalten. Die Stadt München sollte dieses Areal schützen und eine bauliche Verwertung dauerhaft 
ausschließen, sonst würde der Stadtratsbeschluss zum Schutz Gartenstädte ad absurdum geführt. 
Beantragt wird, dass die Stadt München die Grünfläche (Geßlerstr./Geigerstr.) als Biotop erhält und 
eine bauliche Verwertung dauerhaft ausschließt.

Raum für Vermerke des Direktoriums

D ohne Gegenstimme angenommen

□ ohne Gegenstimme abgelehnt □ mit Mehrheit abgelehnt
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Bezirksausschuss des 16. Stadtbezirkes 

 

Landeshauptstadt 
München 

Ramersdorf-Perlach 

 
 
 
 
Landeshauptstadt München, Direktorium 
Friedenstraße 40, 81660 München 

Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
Stadtplanung 
PLAN-HAII-STAB 
 
per E-Mail an: 
plan.ha2-60v@muenchen.de 
plan.ha2-stab@muenchen.de 

Vorsitzender 
Thomas Kauer 
 
Privat: 

  
 
Geschäftsstelle: 
Friedenstraße 40, 81660 München 
Telefon: (089) 233-614 -87 / -81 
Telefax: (089) 233-61485 
E-Mail:  bag-ost.dir@muenchen.de 
 

München, 05.07.2024 

 

Ihr Schreiben vom 
24.05.2024 

Ihr Zeichen 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26/ V 13216 

Unser Zeichen 
4.5.2.2 / 04.07.2024 

 
A.) Rahmenplanungen Gartenstadt 2.0 – Endbericht und 
Evaluation der Steuerungsinstrumente 
B.) Anträge und Empfehlungen 
 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13216 
 
Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 10.07.2024 / 
18.09.2024 (VB) 
Öffentliche Sitzung 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
der Bezirksausschuss 16 Ramersdorf-Perlach hat in seiner Sitzung am 04.07.2024 
nach Vorberatung im zuständigen Unterausschuss für Bauvorhaben, Stadtplanung 
und Stadtteilentwicklung folgende Stellungnahme einstimmig beschlossen: 
 
„Die Sitzungsvorlage zur Evaluierung der Rahmenplanung Gartenstadt 2.0 sowie die 
hieraus folgenden Anträge und Empfehlungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bezirksausschuss ist allerdings der Meinung, dass sowohl Gestaltungssatzungen 
wie auch Erhaltungssatzungen im vorliegenden Falle als örtliche Bauvorschriften 
zwingend notwendig sind, um die Wirksamkeit des Schutzes der Gartenstädte zu 
gewährleisten. 
Die bisherigen Maßnahmen reichen hier deutlich erkennbar nicht aus.“ 
 
 
 
 
 
 
 

I. 





Bezirksausschuss des 19. Stadtbezirkes Landeshauptstadt 
München Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - 

Fürstenried - Solln 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
BA-Geschäftsstelle Süd, Meindlstr. 14, 81373 München 

An das 
Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung  
PLAN HA II-63P 

Per E-Mail an:  
plan.ha2-60v@muenchen.de 

Vorsitzender 
Dr. Ludwig Weidinger 

Geschäftsstelle: 
Meindlstr. 14, 81373 München 
Telefon: (089) 233-33883 
Telefax: (089) 233-989-33885 
E-Mail: ba19@muenchen.de

München, 03.07.2024 

(A) Rahmenplanungen Gartenstadt 2.0

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der BA 19 hat sich in seiner Sitzung am 02.07.2024 mit den o.g. Rahmenplanungen befasst 
und hat einstimmig folgende Stellungnahme beschlossen: 

Der Bezirksausschuss19 begrüßt einstimmig die Beschlussvorlage und ersucht die Stadt alle 
Möglichkeiten, die juristisch, planerisch und durch Aufklärung möglich sind einzusetzen, um 
den Gartenstadtcharakter von Alt-Solln zu erhalten. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Dr. Ludwig Weidinger 
Vorsitzender        
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Bezirksausschuss des 20. Stadtbezirkes 

Hadern  

BA-Geschäftsstelle West 
L.andsberger Str. 486 81241 München 

Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
per Mail an: plan.ha2-60v@muenchen.de 
und 

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzende 
Dr. Renate Unterberg 
c/o BA-Geschäftsstelle West 

Geschäftsstelle West: 
Landsberger Str. 486, 81241 München 
Telefon: 089 - 233 37352 
Telefax: 089 - 233 989 37356 
E-Mail: bag-west.dir@muenchen.de 

München, 11.06.2024 

Beschlussvorlage für den Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung: 
A.) Rahmenplanung Gartenstadt 2.0 - Endbericht und Evaluation der Steuerungsinstru-
mente 
B.) Anträge und Empfehlungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau 

der Bezirksausschuss 20 Hadern hat sich in seiner Sitzung am 10.06.2024 mit o.g. Anhörung 
befasst und einstimmig beschlossen, die Vorlage ohne Einwand zur Kenntnis zu nehmen. 

Der BA bittet aber darum, dass das auf S. 51 oben genannte Gebiet „südlich der Würmtalstraße" 
dem BA präzise mit den begrenzenden Straßen genannt wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Renate Unterberg 
Vorsitzende des BA 20 
- Hadern -
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Bezirksausschuss des 25. Stadtbezirkes Landeshauptstadt 
München 

LAIM 

Direktorium, BA-Geschäftsstelle West 
Landsberger Str. 486, 81241 München  

Referat für Stadtplanung 

und Bauordnung 

Sonderplanungen und Projektentwicklung - 

HA II/60 V - Verwaltung 

Vorsitzender 
Josef Mögele 

Geschäftsstelle: 
Landsberger Str. 486 
81241 München  
Telefon: 233-37415 
Telefax: 233-989 37356 

E-Mail: bag-west.dir@muenchen.de

München, 08.07.2024 

Schreiben Referat für Stadtplanung und Bauordnung vom 24.05.24: 

Entwurf Beschluss Gartenstadt 2.0 - Sitzungsvorlage Nr. 20-26/ V 13216 - Anhörung BA 

20, 21 und 25 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bezirksausschuss 25 Laim hat sich in seiner Sitzung am 04.07.24 mit der o.g. 

Angelegenheit befasst und Folgendes einstimmig beschlossen: 

Kenntnisnahme und Weitergabe folgender Punkte zur Klärung: 
a) Seite 3, eine Klimarelevanz ist nicht gegeben? In den folgenden Begründungen wird
immer wieder auf die Klimatische Bedeutung der Gartenstadtgebiete verwiesen.
b) Textseite 47-48, die Begründung der Ablehnung des Bebauungsplanes Geßler-,
Geigerstraße (Biotop) erschließt sich dem BA nicht wirklich.
Da der Umgriff größtenteils im städtischen Besitz ist, ist das angeführte Argument einer

möglichen Entschädigungszahlung obsolet. Das hier (momentan) keine Veräußerungs-

absicht seitens der Stadt besteht, ist klar. Aber rein rechtlich steht der existierende Be-

bauungsplan über der existierenden Rahmenplanung „Senftenauerstraße“. Somit bliebe

hier ein (theoretisches) Schlupfloch.

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Josef Mögele 

Vorsitzender des BA 25 - Laim 
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